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Überblick Voranschlag 
 
Wie bereits im letzten Jahr wird an die Bürgerinnen und Bürger ein Zusammenzug mit den 
gesamten Kosten von Voranschlag und Finanzplan versandt. Auf der Gemeindeverwaltung 
und im Internet kann der kontogenaue Voranschlag eingesehen werden. 

Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat 
Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einem Aufwandüberschuss von 389`888 Fr. Wir haben 
einen Gesamtertrag von 3`008`690 Fr. budgetiert. Beim Aufwand budgetieren wir Ausgaben 
von 3`398`578 Fr. Es sind Nettoinvestitionen von 866`000 Fr. vorgesehen. Zu den einzelnen 
Ausgaben und zum Aufwand wird im nachfolgenden Bericht genaueres erläutert. 
Bericht aus den Ressorts zum Voranschlag 
 
 
 
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten 
 

 

 
 
 
Kommentar zur finanziellen Entwicklung 
 
Allgemeine Verwaltung 
Für das nächste Jahr sind Archivararbeiten vorgesehen. Diese Arbeiten muss man extern an 
eine ausgewiesene Fachperson vergeben. Die Kosten belaufen sich auf 9`800 Fr. Diese 
Arbeit muss alle paar Jahre durchgeführt werden um sicherzugehen, dass das Archiv 
vollständig geführt wird, und dass auch keine Dokumente unnötigerweise archiviert werden. 
Weiter hat man entschieden das Sitzungsgeld von 60 Fr. auf 70 Fr. zu erhöhen. 
Bauverwaltung 
Die Kosten für die Bauverwaltung bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. 
 

2020 VA
2021

VA
2022

FP
2023

FP
2024

FP
2025

Aufwand 3’328’627 3’003’480 3’308’328 3’662’828 2’710’418 3’005’128
Ertrag 3’287’031 2’684’200 3’008’690 2’960’090 2’965’190 2’705’490

Aufwand-
/Ertragsüberschuss -41’596 -319’280 -299’638 -702’738 254’772 -299’638

Finanzausgleich 1’153’840 1’185’200 1’328’500
Eigenkapital 730’474 411’194 111’556 -591’182 -336’410 -636’048
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Finanzentwicklung

Überblick Voranschlag

Verwaltungsliegenschaften
In diesem Jahre wurden in der Mehrzweckanlage 
eine Bestandes-Analyse der Bausubstanz und des 
Raumkonzepts gemacht. Ebenfalls wurden die Haus-
technikanlagen beurteilt. Beim Unwetter am 26. Juli 
2021 wurde das Untergeschoss der Mehrzweckan-
lage stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Heizung 
erlitt einen Totalschaden. Ebenso andere Einbauten, 
Türen, Böden, Mobiliar und Inventar haben Schaden 
erlitten. Nach aktuellen Zahlen geht der Gemeinderat 
davon aus, dass sich der Schaden über Fr. 0,7 Mio. 
beläuft. Die Gemeinde hat gemäss der Versicherung-
spolice einen Selbstbehalt von Fr. 50 000 zu bezahlen. 
Zusätz lich muss für die Fahrhabe ein Selbstbehalt von 
Fr. 4  000 bezahlt werden.

Wie bereits im letzten Jahr wird an die Bürgerinnen 
und Bürger ein Zusammenzug mit den gesamten 
Kosten von Voranschlag und Finanzplan versandt. 
Auf der Gemeindeverwaltung und im Internet kann 
der detaillierte (dreistufige) Voranschlag eingesehen 
werden.

Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat
Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einem Aufwand-
überschuss von Fr. 389  888. Wir haben einen Ge samt-
ertrag von Fr. 3  008  690 budgetiert. Beim Aufwand 
budgetieren wir Ausgaben von Fr. 3 398 578. Es sind 
Nettoinvestitionen von Fr. 866 000 vorgesehen. Zu 
den einzelnen Ausgaben und zum Aufwand wird im 
nachfolgenden Bericht genaueres erläutert. 

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten

Kommentar zur finanziellen Entwicklung

Allgemeine Verwaltung
Für das nächste Jahr sind Archivararbeiten vorgese-
hen. Diese Arbeiten werden extern an eine ausge-
wiesene Fachperson vergeben. Die Kosten belaufen 
sich auf Fr. 9 800. Diese Arbeit muss alle paar Jahre 
durchgeführt werden um sicherzugehen, dass das  
Archiv vollständig geführt wird, und dass auch keine  
Dokumente unnötigerweise archiviert werden. Weiter 
hat der Gemeinderat entschieden, das Sitzungsgeld 
von Fr. 60 auf Fr. 70 zu erhöhen.

Bauverwaltung
Die Kosten für die Bauverwaltung bewegen sich im 
Rahmen des Vorjahres.

3ʼ398ʼ578

-398ʼ888
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Aufgrund der Bestandes-Analyse zeigte sich, wo Hand-
lungsbedarf ist. In einer tragenden Wand kam ein Riss 
zum Vorschein. Dieser ist durch einen Statiker genauer 
zu prüfen. Weiter ist ein Umbaukonzept für den Ein-
gangsbereich der Verwaltung mit der Abtrennung der 
Büroräume zum Eingangsbereich erarbeitet worden, 
welches eine neue Raumaufteilung ermöglicht. Der 
Einbau von einem Lift wurde überprüft. Durch die  
hohen Investitionen infolge des Hochwasserschadens 
wurde der Lifteinbau aus dem Budget gestrichen und 
ist vorläufig nicht mehr vorgesehen. Die Umbauarbei-
ten sind mit Fr. 240  000 (Fr. 230  000 Baukosten und 
Fr. 10  000 Planung / Bauleitung) budgetiert. Im Verlaufe 
des Jahres hat man weiter festgestellt, dass ein Marder 
ins Dach der Mehrzweckanlage eingedrungen ist. Durch 
eine Schädlingsbekämpfungsfirma wurde der Schaden 
eruiert. An etlichen Stellen im Dach wurde durch den 
Befall die Wärmedämmung beschädigt. Diese Schäden 
muss man nächstes Jahr reparieren. Zudem müssen al-
le Zugänge, wo der Marder eindringen kann, verschlos-
sen werden. Wenn dies nicht gemacht wird, muss damit 
gerechnet werden, dass der Marder wieder zurück-
kommt. Die Kosten für diesen Schaden belaufen sich auf  
Fr. 35 000.

Aufgrund des Befundes der Bestandes-Analyse drängt 
sich an der Aussenfassade eine Sockelmauer sanierung 
auf. Diese wird voraussichtlich im Jahre 2023 geplant. 

Öffentliche Sicherheit
Im Kataster- und Vermessungswesen läuft seit Ende 
2018 die Erneuerung des Vermessungswerkes auf  
AV 93. Zu einem Teil werden die Kosten vom Kanton 
getra gen, der Anteil der Gemeinde ist mit Fr. 17 000 
budgetiert. Weiter sind auch die üblichen Kosten für die 
Nachführung der amtlichen Vermessung budgetiert.

Feuerwehr
Für das Jahr 2022 ist vorgesehen, in Brandschutz-
kleider, Stiefel und Handschuhe, sowie in eine Tauch-
pumpe im Wert von insgesamt Fr. 9  800 zu investieren.

Bildung
Für die Bildung wird mit Kosten von Fr. 1 003 230 im 
Jahre 2022 gerechnet. Aufgrund der gezwungenen 
Verlegung des Kindergartens nach Trachslau kommen 
hier Mehrkosten von etwa Fr. 40  000 auf die Ge-
meinde zu.

Gemäss Lehrplan 21 braucht jede Schülerin, jeder  
Schüler ab der 4.  Klasse ein Tablet / Laptop. Für 
deren Anschaffung sind deshalb Fr. 27   000 bud-
getiert. In der Zukunft müssen diese Geräte perio-
disch ersetzt werden. Dies wurde im Finanzplan so 
berücksichtigt. Durch einen personellen Wechsel be-
gründet, betragen die Kosten der Löhne insgesamt  
Fr. 7  000 weniger. Für das Schulhaus sind im Jahr 2021 
keine Sanierungsarbeiten vorgesehen.

Kultur und Freizeit
Der Gemeinderat wurde darauf aufmerksam ge-
macht, dass der Wanderweg über die Brüglen verbes-
sert werden soll. Dieser Wanderweg ist grundsätzlich  

Sache des Kantons. Nichtsdestotrotz hat man in 
Zusammenarbeit mit den kantonalen Wanderwegen 
eine Anfrage beim Zivilschutz gemacht. Der Zivil-
schutz hat angeboten, einen kostenlosen Einsatz mit 
Pioniergruppen zu leisten, sofern das Material über-
nommen wird. Daraufhin hat man Fr. 6  500 für Bau-
material fürs kommende Jahr budgetiert.

Gesundheit
Hier haben wir im Vergleich zu den letzten Jahren 
Mehrkosten von Fr. 61  400 für Beiträge an Kantone 
und Konkordate für die Pflegefinanzierung zu veran-
schlagen. Die anderen Kosten für Betriebsbeiträge 
an die Spitex Einsiedeln und andere Organisationen 
des Gesundheitswesens sowie die Zahnpflege an der 
Schule und Zahnarzt-Gutscheine belaufen sich im 
Rahmen der Vorjahre.

Soziale Sicherheit
Die Ausgaben für die Soziale Sicherheit umfassen 
Beiträge an Kantone und Konkordate, wirtschaftliche 
Hilfe, Leistungen an das Alter und die Familie sowie 
das Asylwesen. Positiv mit Fr. 125 700 schlägt der  
Wegfall der Ergänzungsleistungen IV und der Ergän-
zungsleistungen AHV zu Buche. Neu macht anstelle  
des Bezirks Einsiedeln, die Ausgleichskasse Schwyz 
das Inkasso für die Alimentenbevorschussung. Die 
Kosten dafür belaufen sich auf Fr. 6  000. Bei der  
Alimentenbevorschussung gibt es zudem zwei Fälle, 
welche mit Fr. 22 300 budgetiert sind.

Im Asylwesen wurden die Kosten und Einnahmen 
nach dem aktuellen Wissenstand zum Zeitpunkt der 
Budgetierung berechnet.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Im nächsten Jahr ist vorgesehen, den Strassenab-
schnitt Lümpenentobel bis Postauto Wendeplatz 
Brunni zu erneuern. Im Zuge dieser Arbeiten muss 
auch die Bushaltestelle bei der Talstation behinder-
tengerecht ausgebaut werden. Weiter muss im Jahre 
2023 auch die Bushaltestelle im Dorf (Kirche) behin-
dertengerecht gebaut werden. Deshalb nimmt man 
dafür bereits nächstes Jahr Vorarbeiten in Angriff. Alle 
diese Arbeiten sind in den entsprechenden Konti so 
budgetiert worden.

Aufgrund des Unwetters kamen diverse Gesuche für 
Beiträge an die Strasseninstandstellung auf die Ge-
meinde zu. In diesem Konto sind daher Fr. 93 000 für 
das Jahr 2022 budgetiert.

Umweltschutz und Raumordnung
Wasserwerk
Im Wasserwerk werden gemäss dem aktuell gültigen 
Reglement alle 6 Jahre die Pläne aktualisiert, diese  
Arbeiten sind für das Jahr 2022 mit Kosten von Fr. 5  500 
budgetiert. Weiter müssen Wasseruhren ersetzt  
werden, welche mit Fr. 3  500 budgetiert sind.
Für das Jahr 2022 wurde mit den neuen Wasser-
tarifen budgetiert. Leider erhielten wir erst nach rund  
zwölf Wochen eine Rückmeldung vom eidg. Preis-
überwacher, welche dann noch unvollständig war. 
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Deshalb werden die Anpassungen im Reglement und 
die Tarifanpassungen auf die Gemeindeversamm-
lung vom Frühling 2022 verschoben. Falls die Preis-
anpassungen angenommen werden, treten diese 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft.

Abwasserbeseitigung
Bei der Abwasserbeseitigung werden im nächsten 
Jahr weitere Abschnitte im Brunni, im Bereich Brüglen 
und beim Skiliftgebäude Brunni – Haggenegg sowie 
bei einem Teilabschnitt im Dorf ausgeführt. Diese  
Arbeiten sind mit Fr. 92  000 budgetiert. Zusätzlich 
fallen Arbeiten der GEP (Generelle Entwässerungs-
planung) – Datenbewirtschaftung sowie deren Digi-
talisierung für Fr. 8  000 an.

Die ARA Einsiedeln hat die Gebühren für die Abwasser-
reinigung erhöht. Die Mehrkosten betragen Fr. 17 500.

Abfallwirtschaft
Wie im Finanzplan im letzten Jahr angekündigt, 
besteht bei der Sammelinfrastruktur im Brunni Hand-
lungsbedarf. Es ist geplant, im Brunni Unterflur-
container zu verbauen. Diese Arbeiten werden ge-
meinsam mit dem Neubau der Brunnistrasse reali-
siert.

Umweltschutz
Die Kosten bewegen sich im ordentlichen Bereich. Es 
sind übliche Ausgaben für die Erneuerung / den Er-
satz von Robidog-Behältern und der Bekämpfung von  
Neophyten vorgesehen.

Raumordnung und Arten- und Landschaftsschutz
In diesem Bereich sind die Arbeiten an der Ortspla-
nung weiter im Gange. Gesamthaft sind im nächsten 
Jahr Kosten von Fr. 25 200 budgetiert.

Volkswirtschaft
Dem Ressort Volkswirtschaft ist unter anderem die 
neu gegründete Tourismuskommission zugeordnet, 
welche im letzten Jahr ihre Arbeit aufgenommen hat. 
Es ist angedacht, einen Tourismus-Sommerprospekt 
von Alpthal zu erstellen. Dafür muss ein Relief der 
Karte von einer spezialisierten Firma erstellt werden, 
diese Kosten betragen Fr. 5  000. Der Druck dieser  
Pro spekte ist im Jahre 2023 vorgesehen.

Kommentar zur Finanzplanung
Per 31. Dezember 2020 hatten wir ein Eigenkapital von 
Fr. 730 474. Das Eigenkapital wird voraussichtlich im  
Jahr 2023 aufgebraucht sein und man ist auf Fremd-
kapital an gewiesen. Auch in den kommenden Jahren hat 
man erhebliche Ausgaben zu tätigen. Eine grosse Aus-
gabe wird die Sanierung vom Scheibenstand sein, für 
welche Fr. 760 000 Fr. im Finanzplan vorgesehen ist. Es 
ist geplant diese Arbeiten im 2023 auszuführen. Es wurde  
hier vorsichtig budgetiert, da die Höhe der Unterstützu-
ngsbeiträge noch nicht vollständig bekannt ist. Es ist 
möglich, dass der Bund 40 % bezahlt, oder aber, dass  
es bei Fr. 8  000  / Scheibe bleibt. Der Kanton wird sich  
mit 30 % an den anrechenbaren Kosten beteiligen. 
Wie erwähnt, ist auch an der Mehrzweckanlage noch 

einiges an Unterhalt zu tätigen. So muss eine Sockel-
sanierung der Aussenfassade gemacht werden. Eben-
falls ist im Jahre 2023 die Sanierung des Bodens im 
Vereinszimmer erforderlich.

Die Steuereinnahmen für 2022 wurden aufgrund der 
Erfahrungswerte vom Jahr 2021 budgetiert. Der er-
wartete Rückgang aufgrund von Corona ist erfreuli-
cherweise nicht eingetroffen.

Trotz den erheblichen Aufwandüberschüssen hat 
der Gemeinderat beschlossen, den Steuersatz bei 
135 Prozent zu belassen.

Geschätzte Alpthalerinnen und Alpthaler   
Der Gemeinderat empfiehlt, dem vorliegenden Voran-
schlag 2022 zuzustimmen.

 Thomas Reichlin, Säckelmeister

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt

a.   den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem 
Aufwandsüberschuss von Fr. 389  888 zu geneh-
migen,

b.   den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Netto-
investitionen von Fr. 866 000 zu genehmigen,

c.   den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 135 % einer 
Einheit festzusetzen,

d.  den Finanzplan zur Kenntnisnahme.
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Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke 
und Gemeinden den Voranschlag 2022 (Erfolgsrechnung Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 
2023 – 2025 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmungen. 
Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als nachhaltig und vertretbar.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 135 Prozent einer Einheit beurteilen wir als notwendig.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 389  888.00 inklusive  
einem Steuerfuss von 135 Prozent einer Einheit sowie die Nettoinvestitionen von Fr. 866  000.00 zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Alpthal

Werner Steiner, Präsident Andrea Deuber Karl Steiner 56
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Gebühren Wasser Abwasser Kehricht Feuerwehr 
  

Grundgebühr (1. Wohnung) ab 1.1.12 150.– 55.–  50.–
Grundgebühr (jede weitere Wohnung) ab 1.1.12 150.– 35.–   50.–
Grundgebühr (Gewerbe, Industrie, Kioske) ab 1.1.12 150.– 55.–   50.–
Grundgebühr (Hotel, Restaurant, MZA) ab 1.1.12 150.– 135.–  50.–

Mengengebühr (mit Wasserzähler)  0.60 / m3 0.80 / m3   
Mengengengebühr Landwirtschaft  0.40 / m3

Miete Wasserzähler 20.–    
Hydrantengebühr  0.2 ‰ des Gebäudewerts

Mengengebühr (ohne Wasserzähler)

  – 1. Wohnung  160.–   
  – jede weitere Wohnung  120.–

Gebührenmarken    0.65 /   17 l  
    1.30 /   35 l  
    2.60 /   60 l  
   3.90 / 110 l 
Container für Gewerbe (gewichtsabhängig)    0.25 / kg

Steuerbares Einkommen bis Fr. 29 999.−    180.–

Steuerbares Einkommen von Fr. 30 000.− bis Fr. 49 999.−    200.–

Steuerbares Einkommen ab Fr. 50 000.−    250.−

7.  Zusammenstellung Kosten Gebühren Abfallbeseitigung,  
Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Feuerwehr

8. Steuersätze für Natürliche Personen

Steuerfuss-Vergleich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gemeinde 105 % 135 % 135 % 135 % 135 % 135 % 135 % 135 % 135 % 135 %*

Bezirk 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 55 % 55 % 50 % 50 % 50 %*

Kanton 120 % 120 % 145 % 170 % 170 % 170 % 160 % 150 % 150 % 120 %*

Röm. kath Kirchgemeinde 35 % 35 % 35 % 35 % 30 % 30 % 25 % 25 % 25 % 25 %*

Gesamtbelastung 320 % 350 % 375 % 400 % 395 % 390 % 375% 360 % 360 % 330%*

Evang. Ref. Kirchgemeinde

Einsiedeln 27 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 30 % 30 % 30 % 30 %*

 *  mit Vorbehalt der jeweiligen Genehmigung
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Traktandum 3
KVA Linth  
Genehmigung eines Baukredits von 198 Mio. Franken (exkl. MwSt 
und exkl. teuerungsbedingte Mehr- oder Minderkosten) für  
die Realisierung des Projekts «KVA Linth 2025»

Kostenvergleich
Die geplanten Investitionskosten in der Höhe von 
198 Mio. Franken können verglichen werden mit dem 
Investitionsbedarf anderer aktueller Projekte von 
Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen. Der Inves-
ti tionsbedarf befindet sich zudem in der Grössenord-
nung des letzten grossen Erneuerungsprojekts der 
KVA Linth, das rund um die Jahrtausendwende umge-
setzt wurde und mit 178 Mio. Franken abgerechnet 
wurde. Die damaligen Baukosten sind mittlerweile 
vollständig amortisiert. 

Finanzierung
Die Finanzierung des Projekts KVA Linth 2025 basiert 
auf drei Säulen:

–  Einnahmen aus den Verbrennungsgebühren
–  Auflösung von heute bereits vorhandenen Rück-

lagen im Umfang von über 30 Mio. Franken
–  Künftige Erträge aus gesteigerter Energieabgabe 

sowie gesteigerter Metallrückgewinnung

Für das Projekt KVA Linth 2025 wird kein Steuergeld 
eingesetzt, d. h. für die Gemeinden entstehen keine 
direkten Kosten. 

Das Wichtigste in Kürze
Die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Linth wurde 
1973 in  Niederurnen GL eröffnet. Sie verwertet jedes 
Jahr bis zu 116  000 Tonnen Siedlungs- und Industrie-
abfälle. Zudem produziert sie Ökostrom, versorgt ein-
heimische Unternehmen und Private mit haus eigener 
Wärme und rezykliert Metall. Die Anlage wurde ste-
tig erneuert und modernisiert. In den kommenden 
Jahren steht nun ein nächster wegweisender Entwick-
lungsschritt bevor. 
Das Projekt KVA Linth 2025 umfasst den Ersatz der 
über 40-jährigen Ofenlinie 2 und eine umfangreiche 
Ertüchtigung der im Jahr 2001 erbauten Ofenlinie 1. 
Die Abgasreinigungen der beiden Ofenlinien werden 
ersetzt und auf den neusten Stand der Technik geb-
racht. Die Dampfturbinen für die Stromproduktion 
machen einer effizienteren Turbogruppe Platz, und 
der Schlackenaustrag wird für eine bessere Metall-
rückgewinnung neu auf Trockenschlacke umgerüstet. 
Mit dem Erneuerungsprojekt stellt die KVA Linth die 
zeitgemässe, wirtschaftliche und umweltverträgliche 
Abfallverwertung langfristig sicher. Die hohen Um-
weltstandards in den Bereichen Luftemissionen und 
Abwasser bleiben erhalten. Gleichzeitig werden die 
Energieproduktion (Strom und Fernwärme) sowie die 
Metallrückgewinnung zu Gunsten der Umwelt und 
des Klimas signifikant gesteigert. 
Der Investitionsaufwand für das Projekt KVA Linth 2025 
beträgt CHF 198 Mio. Gemäss dem Verursacherprinzip 
werden die Kosten über die Verbrennungsgebühren 
finanziert; es wird kein Steuergeld verwendet. Die 
langfristige Finanzplanung zeigt, dass das Erneuer-
ungsprojekt nur teilweise Einfluss auf die zukünfti-
gen Abfallgebühren hat. Die Verbrennungspreise sind 
unter anderem auch vom Markt abhängig; entschei-
dende Faktoren sind die Strom- und Metallpreise  
sowie die Preise des Marktkehrichts, zu dessen  
Annahme die KVA durch den Bund verpflichtet ist.  
Basierend auf den heutigen Rahmenbedingungen 
kann davon ausgegangen werden, dass sich die Ver-
brennungsgebühren auch mit der Investition KVA 
Linth 2025 im heutigen Rahmen bewegen werden. 
Eigentümer der KVA Linth ist der Zweckverband für 
die Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet, welcher aus 
den drei Glarner Gemeinden sowie aus 16 Schwyzer 
und 9 St. Galler Gemeinden besteht. Am 29. Oktober 
2018 haben die Delegierten des Zweckverbands einem 
Projektierungskredit in der Höhe von 3,9 Mio. Franken 
und am 10. August 2021 einem Überbrückungskredit 
von 1,8 Mio. Franken zugestimmt. Über den Baukredit 
von 198 Mio. Franken entscheiden die Stimmbürger-
innen und Stimmbürger der 28 Gemeinden an der 
jeweiligen Gemeindeversammlung bzw. an der Urne.
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Fazit
–  Mit dem Erneuerungsprojekt stellt die KVA Linth die 

zeitgemässe, wirtschaftliche und umweltverträgli-
che Abfallverwertung langfristig sicher.

–  Die hohen Umweltstandards in den Bereichen 
Luftemissionen und Abwasser bleiben erhalten.

–  Die Energieproduktion und die Metallrückgewin-
nung können zugunsten der Umwelt und des Kli-
mas signifikant gesteigert und effizienter gestaltet 
werden.

–  Nach der Erneuerung ist die KVA Linth «CCS1)-ready» 
und damit ihrem Ziel, klimaneutral zu werden, einen 
grossen Schritt näher.

–  Das Projekt wird im Rahmen der üblichen Erneuer-
ungszyklen umgesetzt und sorgt dafür, dass sich 
die KVA Linth wieder auf dem aktuellsten Stand der 
Technik befindet.

–  Dank zwei verschieden grossen Ofenlinien kann die 
KVA Linth in Zukunft flexibel auf die Entwicklung der 
Abfallmenge reagieren und deckt dabei verschie-
dene Szenarien ab.

–  Die Investitionskosten von 198 Mio. Franken werden 
über die Verbrennungsgebühren, bereits vorhan-
dene Rücklagen sowie gesteigerten Erträge aus En-
ergieverkauf und Metallrückgewinnung finanziert. 
Es werden keine Steuergelder eingesetzt.

Weitere Unterlagen
Auf der Gemeindekanzlei Alpthal können die de-
taillierten Unterlagen des Projekts, während den 
Schalteröffnungszeiten, ab dem 19. November 2021 
eingesehen werden. 

Auch sind weitere Informationen abrufbar auf: 
www.kva-linth.ch/kva-linth-2025 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung (Beschluss Nr. 225-2021 vom 7. Oktober 2021) folgendes 
zu beschliessen:

1.  Für die Realisierung des Projekts «KVA Linth 2025» sei ein Baukredit von 198 Mio. Franken (exkl. MwSt. und exkl. 
teuerungsbedingte Mehr- oder Minderkosten) zu bewilligen.

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Die Abstimmungsfrage lautet: 

Wollen Sie dem Baukredit von 198 Mio Franken (exkl. MwSt. und exkl. teuerungsbedingte Mehr- oder Minderkosten) 
für die Realisierung des Projekts «KVA Linth 2025» zustimmen?

Traktandum 3.3 Abstimmung
Antrag des Gemeinderates

Die Gemeinde Alpthal ist Mitglied des Zweckverbandes KVA Linth. Die vorgesehenen Investitionen für das Projekt 
«KVA Linth 2025» belaufen sich auf 198 Mio. Franken. Diese Investitionen werden durch die KVA getätigt. Deren  
Finanzierung erfolgt über verursachergerechte Gebühren. Die Investitionen werden aus heutiger Sicht keine Auswir-
kungen auf die Kehrichtgebühren der Gemeinde Alpthal haben. 

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Alpthal
Alpthal, 12. November 2021 

Werner Steiner, Präsident Andrea Deuber Karl Steiner 56

Traktandum 3.2
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1)   Carbon Capture and Storage bedeutet die Abscheidung und 
anschliessende mögliche Nutzung oder Lagerung von CO2 mit 
dem Ziel, klimaneutral zu werden.
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Traktandum 4
Genehmigung eines Investitionskredites von Fr. 1,03 Mio.  
inkl. MwSt für die Sanierung der Brunnistrasse vom  
Lümpenenbach bis Anfang Gspaastrasse

Strasse auf. Eigentlich wurde die Strasse bereits im 
Jahr 2000 umfassend saniert. Verschiedene Mängel, 
wie Beschädigung der Randabschlüsse, Belagsrisse 
sowie örtliche Belagsausbrüche und Setzun gen ent-
lang der gesamten Strasse erfordern jedoch eine  
erneute Sanierung.

Das Wichtigste in Kürze
Im Voranschlag für das Jahr 2021 wurden die 
Planungs arbeiten (Vorprojekt) für die Erneuerung 
der Strasse vom Lümpenenbach bis Anfang Gspaa- 
strasse budgetiert. Eine komplette Sanierung drängt 
sich leider infolge des schlechten Zustandes der 

Bild 1: Allgemeinzustand der Strasse

Bild 2: Allgemeinzustand der Strasse
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nach die Firma ochsner & rüegg GmbH beauftragt, ein  
Projekt auszuarbeiten. Für die Projektausarbeitung 
waren eine Bestandes aufnahme, die Ausarbeitung 
von Varianten und ein Kostenvoranschlag erforderlich.

Nach der Genehmigung der Planungskosten durch 
die Gemeindeversammlung im Dezember 2020 hat 
der Gemeinderat bei Planungsbüros Offerten einge-
holt. Aufgrund des günstigsten Angebotes wurde da-

Situation Brunnistrasse

Nach der Genehmigung der Planungskosten durch die Gemeindeversammlung hat der 
Gemeinderat bei Planungsbüros Offerten eingeholt. Aufgrund des günstigsten Angebotes 
wurde danach die Firma ochsner & rüegg GmbH beauftragt ein Projekt auszuarbeiten. Für 
die Projektausarbeitung waren eine Bestandesaufnahme, die Ausarbeitung von Varianten 
und ein Kostenvoranschlag zu erforderlich.

Situation Brunnistrasse
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breite  von neu 5.20 m gewählt und somit leicht re-
duziert. Die Lage des westlichen Strassenrandes wird 
weitgehend vom Bestand übernommen. Durch die 
leichte Reduzierung der Strassenbreite vergrössert 
sich die Tiefe der Parkfelder des östlichen Parkplatzes. 
Die neue Breite erlaubt weiterhin das Kreuzen von 
Personen- und Lastfahrzeugen mit verminderter 
Geschwindigkeit. Die Entwässerungsleitungen sowie 
der Oberbau wird nahezu im gesamten Projektperi-
meter komplett erneuert.

Die Kosten sind jedoch unter dem Konto Abfall-
wirtschaft im Vor  anschlag 2022 budgetiert.
Bei der Talstation Brunni Luftseilbahn Holzegg wird 
eine behindertengerechte Bushaltekante (Höhe 
22 cm) erstellt. Diese Kosten sind ebenfalls nicht in 
den Projektkosten enthalten, sondern gesondert im 
Voranschlag unter dem Konto Öffentliche Verkehrs-
infrastruktur budgetiert.

Der Gemeinderat möchte die Bedürfnisse der Nutzer 
sowie der Sportanlagen und Werke bestmöglich ab-
decken. Die Firma ochsner & rüegg GmbH erarbeitete 
zwei Varianten. Eine Variante beinhaltet den Bau eines 
Gehweges auf der gesamten Länge. In der anderen 
Variante verzichtete man auf den Gehweg und belässt 
die Charakteristik des Normalprofils so wie es momen-
tan ist. An der bestehenden Linienführung der Strasse 
wird festgehalten. Aufgrund des Strassencharakters 
und des Verkehrsaufkommens wurde eine Fahrbahn-

Ebenfalls beinhalten die Varianten die verschiede - 
nen Ausführungen und Standorte der Bushaltestelle 
sowie die Erstellung von Unterflurcontainern im  
Bereich des Gemeinde-Parkplatzes gegenüber vom 
Hotel Brunni. Die Unterflurcontainer weisen 20 %  
Mehrvolumen gegenüber den jetzigen Roll Contai - 
nern auf. Die bestehenden Unterstände für die Con-
tainer werden rückgebaut. Für die Arbeiten an den  
Unterflurcontainern können Synergien genutzt werden. 

Der Gemeinderat möchte die Bedürfnisse der Nutzer sowie der Sportanlagen und Werke 
bestmöglich abdecken. Die Firma ochsner & rüegg GmbH erarbeitete 2 Varianten. Eine 
Variante beinhaltete den Bau eines Gehweges auf der gesamten Länge. In der anderen 
Variante verzichtete man auf den Gehweg und belässt die Charakteristik des Normalprofils 
so wie es momentan ist. An der bestehenden Linienführung der Strasse wird festgehalten. 
Aufgrund des Strassencharakters und des Verkehrsaufkommens wurde eine Fahrbahnbreite
von neu 5.20 m gewählt und somit leicht reduziert. Die Lage des westlichen Strassenrandes 
wird weitgehend vom Bestand übernommen. Durch die leichte Reduzierung der 
Strassenbreite vergrössert sich die Tiefe der Parkfelder des östlichen Parkplatzes. Die neue 
Breite erlaubt weiterhin das Kreuzen von Personen- und Lastfahrzeugen mit verminderter 
Geschwindigkeit. Die Entwässerungsleitungen, sowie der Oberbau wird nahezu im gesamten
Projektperimeter komplett erneuert.

Normalprofil im Bereich Parkplatz Skilift Brunni Haggenegg

Ebenfalls beinhalteten die Varianten die verschiedenen Ausführungen und Standorte der 
Bushaltestelle sowie die Erstellung von Unterflurcontainern im Bereich des Gemeinde – 
Parkplatzes gegenüber vom Hotel Brunni. Die Unterflurcontainer weisen mehr 20 % 
Mehrvolumen gegenüber den jetzigen Roll Containern auf. Die bestehenden Unterstände für 
die Container werden rückgebaut. Für die Arbeiten an den Unterflurcontainern können 
Synergien genutzt werden. Die Kosten sind jedoch unter dem Konto Abfall im Voranschlag 
2022 budgetiert.

Bei der Talstation Brunni Luftseilbahn wird eine behindertengerechte Bushaltekante (Höhe 
22 cm) erstellt. Diese Kosten sind ebenfalls nicht in den Projektkosten enthalten, sondern 
gesondert im Voranschlag budgetiert.

Normalprofil bei Bushaltestelle, Talstation Luftseilbahn Holzegg

Der Gemeinderat möchte die Bedürfnisse der Nutzer sowie der Sportanlagen und Werke 
bestmöglich abdecken. Die Firma ochsner & rüegg GmbH erarbeitete 2 Varianten. Eine 
Variante beinhaltete den Bau eines Gehweges auf der gesamten Länge. In der anderen 
Variante verzichtete man auf den Gehweg und belässt die Charakteristik des Normalprofils 
so wie es momentan ist. An der bestehenden Linienführung der Strasse wird festgehalten. 
Aufgrund des Strassencharakters und des Verkehrsaufkommens wurde eine Fahrbahnbreite
von neu 5.20 m gewählt und somit leicht reduziert. Die Lage des westlichen Strassenrandes 
wird weitgehend vom Bestand übernommen. Durch die leichte Reduzierung der 
Strassenbreite vergrössert sich die Tiefe der Parkfelder des östlichen Parkplatzes. Die neue 
Breite erlaubt weiterhin das Kreuzen von Personen- und Lastfahrzeugen mit verminderter 
Geschwindigkeit. Die Entwässerungsleitungen, sowie der Oberbau wird nahezu im gesamten
Projektperimeter komplett erneuert.

Normalprofil im Bereich Parkplatz Skilift Brunni Haggenegg

Ebenfalls beinhalteten die Varianten die verschiedenen Ausführungen und Standorte der 
Bushaltestelle sowie die Erstellung von Unterflurcontainern im Bereich des Gemeinde – 
Parkplatzes gegenüber vom Hotel Brunni. Die Unterflurcontainer weisen mehr 20 % 
Mehrvolumen gegenüber den jetzigen Roll Containern auf. Die bestehenden Unterstände für 
die Container werden rückgebaut. Für die Arbeiten an den Unterflurcontainern können 
Synergien genutzt werden. Die Kosten sind jedoch unter dem Konto Abfall im Voranschlag 
2022 budgetiert.

Bei der Talstation Brunni Luftseilbahn wird eine behindertengerechte Bushaltekante (Höhe 
22 cm) erstellt. Diese Kosten sind ebenfalls nicht in den Projektkosten enthalten, sondern 
gesondert im Voranschlag budgetiert.

Normalprofil bei Bushaltestelle, Talstation Luftseilbahn Holzegg

Normalprofil im Bereich Parkplatz Skilift Brunni Haggenegg

Normalprofil bei Bushaltestelle, Talstation Luftseilbahn Holzegg
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Im Falle der Annahme des Projekts werden anfangs 
Jahr die Ausführungspläne erarbeitet. Ebenso werden 
die Ausschreibungsunterlagen erstellt, sodass die Ar-
beiten zur Vergabe ausgeschrieben werden können. 
Der Baustart ist im Frühjahr 2022 vorgesehen. Die Ar-
beiten möchte man bis zum Herbst 2022 fertigstellen.

Weitere Unterlagen
Auf der Gemeindekanzlei Alpthal können die detail-
lierten Unterlagen des Projekts, während den Schalter -
öffnungszeiten, ab dem 19. November 2021, ein-
gesehen werden. 

Die Variante mit dem Gehweg hätte einen Landerwerb 
von über 700 m2 und Anpassungen am Normalprofil 
sowie Mehraufwand bei allen Randabschlüssen be-
inhaltet. Die Kosten für diese Variante hätten sich auf 
rund 1,4 Mio. Fr. belaufen. Aus Kostengründen hat 
sich der Gemeinderat gegen diese Variante entschie-
den und auf einen separaten Gehweg verzichtet.
Der Gemeinderat hat das Ziel, einen guten Zustand 
der Brunnistrasse für die nächsten Jahrzehnte  
sicherzustellen, sodass zwar der übliche Unterhalt  
gemacht werden muss und nicht schon bald wieder 
eine Totalsanierung nötig ist.

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Ausgabenbewilligung für die Sanierung der Brunnistrasse von  
1,03 Mio. Franken geprüft und sieht die Notwendigkeit der Erneuerung des Strassenabschnittes. Es werden nur 
die notwendigsten Sanierungsarbeiten vorgenommen. Einige kostspielige Bestandteile wurden bereits im  
Vorfeld aus dem Projekt gestrichen.  

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die Annahme der Ausgabenbewilligung 
von 1,03 Mio. Franken für die Sanierung der Brunnistrasse. 

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Alpthal 

Werner Steiner, Präsident Andrea Deuber Karl Steiner 56

Traktandum 4.2
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Traktandum 4.3 Abstimmung
Antrag des Gemeinderates:
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung folgendes zu beschliessen: 

1.   Für die Sanierung der Brunnistrasse, auf dem Abschnitt vom Lümpenenbach bis Anfang Gspaastrasse, sei ein  
Investitionskredit von 1,03 Mio. Franken zu bewilligen. 

2.  Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Die Abstimmungsfrage lautet: 

Wollen Sie der Ausgabenbewilligung von 1,03 Mio. Franken inkl. MwSt für die Sanierung der Brunnistrasse  
vom Lümpenenbach bis Anfang Gspaastrasse zustimmen?
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 4.3  Abstimmung über die Genehmigung einer Ausgabenbewilligung  

von  1,03 Mio. Franken für die Sanierung der Brunnistrasse vom  
Lümpenenbach bis Anfang Gspaastrasse

 5 Vorlage des Rechnungsvoranschlages 2022

 5.1 Erläuterungen zum Rechnungsvoranschlag 2022
 5.2 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission
 5.3  Abstimmung über die Genehmigung des Rechnungsvoranschlages 2022 

mit einem Steuerfuss von 135 Einheiten

 6 Verschiedenes 

 6.1 Aussprache und Anregungen
  (Anträge können unter diesem Traktandum nicht gestellt werden)

Über zahlreiche Teilnahme freut sich   Der Gemeinderat

Es besteht eine Maskentragpflicht für die Teilnehmer der Gemeindeversammlung.


